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In dem Rechtsstreit

Prozessbevollmächigte:

gegen

- Klägerin -

Rasch Rect$sanwälte, Hamburg

- Beklagter -

Prozessbvolknächtigrte:

Dem Beklagten vyird unler Beiordnung rnn Rectrtsarnryalt 
-.

Prozesskostenhife für den erslen Rechtszug beürilligt, sore'lt er sich

geg€n die mit der Klage von U.$42g12 ge{tend gemachten Fre'slellungs-

und Zahlungsansp ücfie (Klageanträge 2. - 5.) rreneidigrt

lm {lbrigen, nänrlich hiisichtlich des mit der lQage vom 04.04.2012 geltend

gemachlefl Untedas$ungsanspructs (Kl4eantrag Zißer 1.), wird der

Proessil<qstenhilfuanü"ag vern 16.05.?01 2 zuöckgewiesen.



Diese Entscteidung ergeht gerichtsgebührenfrei, außergerichfliche Auslagen

werden nicht erstattet.

Gründe:

1.

Der Prozesskostenhilfuantrag war insoweit mangels hinreichender

Erfolgsaussichten zurückzuweisen, wie sich der Beklagte gegen den unter

dem Klageantrag äfter 1. gehend gemachten UnterlassungsanFag

verteidigen möchte.

Anders als noch im vorangegangenen einstweiligen Verfügungsverfahren 2-

03 O 394/1 t hat die Klägerin nach dem dezeitigen Sach- und Streitstand

hinreichend substantiiert vorgelragen, dass die für den fraglichen Zeitpunkt

ermittelte lP-Adresse dem Bekhgten als Anschlussinhaber zugeteilt war.

Zwar war im Wirlerspruchsverfahren noch nicht nachvollziehbar, warum die

Abfragen zu ein- und derselben tP-Adresse für denselben ZeiSunK zur

Benennung von zwei unterschiedlichen Personen als Benutzer führen

konnten, wobei die Auskunfr des Netzbetreibers auf den

minderjährigen Sohn des Beklagten lautete, wohingegen die spätere

Auskunft des Providers auf den Beklagten lautete. Nunmehr hat die

Klägerin - anders als im Eilverfahren - hier als Anlage K 5 das Schreiben der

Beklagtenvertreter vom 12.08.2011 vorgelegt, in welchem diese selbst den

Beklagten auf die areite Abmahnung hin als "den tatsächlichen

Anschlussinhabef bezeichnet haben, nachdem zuvor noch der

minderjährige Sohn abgemahnt worden war. Außerdem ergibt sich

aus dem jetzt als Anhge K 1 | vorgelegrten Schreiben von vom

29.02.2012, dass die Inhaberdaten nur zu Beginn des
Vertragsverhältnisses enlsprechend den Mitteilungen der Subprovider

speichert und dann nicht mehr aktualisiert, weshalb die dortigen Daten von

zwischenzeitlich aktualisierten Daten beim Subprovider abweichen könnten.

Das macht plausibel, dass bei ein anderer Vorname für den
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Anschlussinhaber gespeichert sein konnte als beim provider . Insoweit

ergibt sich auch aus dem nun als Anlage K 10 vorgelegten eMail-Verkehr der

Klägervertreter mit dem provider

freenet als Anschlussinhaber zunächst

an den auch der Schrifuerkehr von

, dass vom Vorgänger-Provider

geftihrt worden war,

durchgehend gedchtet war und

. als

milgeteitl

(den Beklagten), den dann der

, auf die Anfrage der Klägerin als

der so zu Beginn des Vertragsverhältnisses an

Anschlussinhaber mitgeteilt wurde. Nichl gegenüber

Anschlussinhabers auf

Nachfolger von nämlich

wurde dann die - warum auch imfiEr erfolgrte - namenfliche Anderung des

Anschlussinhaber mitteilte. Dem hiernach substantiierten Vortrag dahin, dass

der Beklagte der Anschlussinhaber im Verletzungszeibunkt war, isl der

Beklagte nicht hinreichend entgegengetreten, zumal die Beklagtenvertreter

selbst in dem Schreiben Anlage K 5 die Inhaberschafi des Beklagten

eingeräun haben.

Die Rechtskraff des \Mderspruchsurteils aus dem einstweiligen

Verfügungsverfahren stelrt entgegen der Ansicht des Beklagten einer

abweichenden Entsctreidung im Hauptsacteverfahren nicht entgegen, weil

die Sbeitgegenstände verschieden sind.

2.

Nach dem SaclF und Streitstand hat aber die vom Beklagten beabsichtigte

Rechtsverteidigung gegen db geltend gemachten Freistellungsansprüche

(Khgeanträge Zrfter 2. - 4.), die sich auf die Freistellung der Klägerin von

den ihr mit Urteil vom 09.02.2012 entstandenen beziehungsweise

auferlegten Rechtsanwalts- und Gerichtskosten aus dem vorangegangenen

einstr,veiligen verfügungsverfahren richten, hinreichende Erfolgsaussichten.

Die Klägerin stellt insoleit anspruchsbegrändend darauf ab, dass der
Beklagte entgegen der ihn treffenden prozessualen Wahrheitspflichl nach S
138 Abs. 1 ZPQ die Kammer im Widerspruchsverfahren nicht darüber
aufgeklärt habe, dass er den rntemebnschruss zunächst im oklober 2007
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auf den Namen seines Sohnes angemeldet habe und dass der
Anschluss dann nur bei seinem provider auf seinen Namen

geänded worden sei, nicht aber bei dem Netzbetreiber '
.Hierdurch

habe der Beklagte bei der Kammer diejenige Fehlvorstellung hervorgerufen,

aufgrund derer die Kammer im \Mrderspruchsurteil die ausreichende

Glaubhaftmachung der Passivlegitimation des Beklagten ftir die Klägerin

verneint habe, was zur Kostenlast der Klägerin geflihrt habe. Bei Kenntnis

der wahren Sachlage hingegen hätte die Kammer - so die Auffassung der

Klägerin - die einstweilige Verftlgung im Wderspruchsurteil bestätigt und die

Kosten des Eilverfahrens, die Gegenstand der Freistellungsanträge sind,

nicht ihr auferlegt.

Die Klage ist insolveit nach denr dezeitQen Sach- und Streitstand

unschlüssig. Die von der Klägerin postutierte Wahrheitspflicht des Beklagten

nach S 138 Abs. 1 ZPO dahin, eine ursprtingliche Anmeldung des lnterne!

anschlusses beim damaligen (später von übemommenen) Subprovider

auf den Namen seines Sohnes zu offenbaren. um so die Dunkel-

heiten aufuuklären, die sich aus den widersprüchlichen Auskünfien des

Netzbetreibers einerseits und des Subproviders anderer-

seits eqaben, bestand tabäcfilich nicht. Die Wahrheitspflicht nach g 138

Abs. 1 ZPO der Partei endet dort, wo sie gean ungen wäre, eine ihr zur

Unehre gereichende Tatsache oder eine von ihr begangene strabare

Handlung zu ofienbaren (vgl. BVeTGE 56, 37, juris-Rn. 19; Baumbach/

Lauleöach/Ahers/Hartmann, S 138 ZPO, Rn. 24; Thomas/Putzo/Reichold, g

138 ZPO. Rn. 7). Hier hätte sich der Beklagte, dem im einstweiligen Ver-

filgungsverfahren das öffentliche Zugängichmachen urhebenechtlich

geschütäer Musiktitel vorgevrorfen wurde, bei dem von der Klägerin

gafltinschlen aufldärenden Vortrag der Gefahr einer straftech bhen

Verfolgung nach den gg 106 Abs. 1, 15 Abs. 2, 19 a UrhG ausgeseEt. Eine

entsprechende Wahrheitspfl icht bestand daher nicht.

lm Ubrigen lag der eigenüiche Grund für die von der Kammer nach dem
Sach- und Streitstand des einstweiligen Verfügungsverfahrens zu recht als
widersprtlchlich angesehene Gtaubhaftmachungslage in prozessualen
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Nachlässigkeiten der Klägerin. lm einstweiligen Verfügungsverfahren hatte

die Klägerin schon nicht das hier als Anlage K 5 vorgelegte Schreiben der

Beklagtenvertreter vom 12.08.2011 vorgelegt, in welchem diese den

Beklagten als "den tatsächlichen Anschlussinhabel bezeichnet haben.

Außerdem ergibt sich aus dem jetzt als Anlage K 11 vorgelegten Schreiben

von vom 29.02.2012, dass die dort Auskunft begehrenden

Rechteinhaber, zu denen auch die Klägerin zähft, daraut hingewiesen

vrerden, dass die Inhaberdaten nur zu Beginn des

Vertragsverhältn'sses entsprechend den Mitteilungen der Subprovider

speichert und dann nicfit mehr aktualisiert, weshalb die Rechteinhaber

verpflichtet seien, diese Daten beim Subprovider als nocft aKuell verifizieren

zu lassen: insofem sei den Rechteinhabem bekannt, dass diese Daten bei

veraftet sein könnten. Das aber hatte die Klägerin objektiv nicht

rechtzeltig nach der Auskunfr von vom 29.06.2012 getan, da die

lveiteren Nachfragen, die dann zu denr als Anlage K 10 vorgelegten eMail-

Verkehr mit ' führten, ersl mit eMail der Klägervertreter vom 02.01.2011

angestellt wurden, mithin nur rund 2 Wochen vor dem \lViderspruchstermin im

einstweiligen Verfügungsverfahren. Dieser erhellende eMail-Verkehr zog sich

dann bis zum 29.03.2012 hin und führte dann zu nachvollziehbaren

Erläuterungen seitens hinsichtich des zunächst verwinenden

Namenswec-hsels und zur Vorlage des ursprünglichen Schriftverkehrs, den

bereits der ftühere Subprovider mit dem Beklagten unter dem Vornamen

dessen Sohnes geführt hatte.

Nach dem Sach- und Streitstand hat auch die vom Beklagten beabsichtigte

Rechtsverteidigung gegen die geltend gemachten Abmahnkosten (Klage-

antrag Ziffer 5.), die sich ausweblich der Klagebegründung aut die erste Ab-

mahnung vom 01.07.201 1 gegen (den Sohn des Beklagten)

beziehen, hinreichende Erfolgsaussichten. Der Sohn war nie Unter-

lassungsschuldner, rr* der Klägerin bei sorgfahsgemäß€r und rechtzeitiger

Nachfrage auch bekannt geworden wäre. Eine Abmahnung der falschen

Person ist weder als Geschäftsführung ohne Auftrag zweckentsprechend,

noch zur Schadensbeseitigung erfordedich und beruht auch nicht auf
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